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Bekanntmachung der Beschlüsse  
des Stadtrates der Stadt Mansfeld  
aus der Sitzung am 14.03.2016
Beschluss-Nr. 121-02/16 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt:
1. Gemäß den Empfehlungen des Landes Sachsen-Anhalt so-

wie auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen, insbeson-
dere der betreffenden Förderrichtlinien und den Ergebnissen 
der „Machbarkeitsstudie“ sowie der „Marktkonsultation“ zur 
Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Mans-
feld-Südharz, führt und koordiniert der Landkreis Mansfeld-
Südharz in enger Abstimmung mit der Stadt Mansfeld den 
flächendeckenden Ausbau eines Breitbandhochgeschwin-
digkeitsnetzes im Gebiet der Stadt Mansfeld.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Kooperationsver-
einbarung gemäß Anlage mit dem Landkreis abzuschlie-
ßen, welche vorbehaltlich eines Kreistagsbeschlusses zur 
Rechtskraft gelangt.

Beschluss-Nr. 122-02/16 SR:
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt, die Frist für die 
Durchführung der Sanierung im förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet Mansfeld - Leimbach gemäß § 142 (3) Satz 4 Bau-
gesetzbuch um 2 Jahre bis 16.01.2018 zu verlängern.

Beschluss-Nr. 123-02/16 SR:
Grundstücksverkauf Gemarkung Mansfeld

Auszug

aus dem Protokoll der Stadtratssitzung  
der Stadt Mansfeld vom 14.03.2016

Beschluss-Nr. 122-02/16 SR
Der Stadtrat der Stadt Mansfeld beschließt, die Frist für die 
Durchführung der Sanierung im förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet Mansfeld - Leimbach gemäß § 142 (3) Satz 4 Bau-
gesetzbuch um 2 Jahre bis 16.01.2018 zu verlängern.
Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Stadträte:  20 + 1
davon anwesend:  15 + 1
Ja-Stimmen:  16
Gegenstimmen:  0
Stimmenthaltungen:  0

Mansfeld, den 15.03.2016

Gustav Voigt
Bürgermeister 

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme 
Mansfeld — Leimbach „Die Soziale Stadt“

Bekanntmachung 
Fristverlängerung für die Durchführung der Sanierung

Mit Beschluss — Nr. 187-08/08 vom 15.12.2008 hat der Stadtrat 
der Stadt Mansfeld die Frist, in der die Sanierung Mansfeld — 
Leimbach „Die Soziale Stadt“ durchgeführt werden soll, auf 7 
Jahre festgelegt.

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsge-
bietes Mansfeld — Leimbach ist mit der Bekanntmachung am 
16.01.2009 in Kraft getreten. Die Frist ist abgelaufen.
Durch Beschluss kann gemäß § 142 (3) Satz 4 Baugesetzbuch 
die festgelegte Frist verlängert werden, wenn die Sanierung 
noch nicht abgeschlossen ist.
Im Jahr 2016 sollen die begonnenen kommunalen und priva-
ten Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen werden. Für 2017 
ist die Abrechnung und Beendigung der Sanierungsmaßnahme 
geplant.
Der in der Sitzung des Stadtrates Mansfeld am 14.03.2016 ge-
fasste Beschluss zur Fristverlängerung wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht.

Gustav Voigt
Bürgermeister

Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Sachlichen 
Teilplans „Zentrale Orte, Sicherung und Entwicklung 
der Daseinsvorsorge sowie großflächiger Einzelhandel“ 
in der Planungsregion Halle mit Umweltbericht  
vom 30.10.2015

Gemäß § 2 Abs. 4 des Landesentwicklungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) vom 23. April 2015 (GVBl. LSA 
S. 170) sind die Landkreise und kreisfreien Städte Träger der Re-
gionalplanung. Sie erledigen diese Aufgabe als Zweckverbände 
nach Maßgabe des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit (GKG) vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), 
soweit das LEntwG LSA keine abweichenden Regelungen trifft. Die 
Planungsregion Halle besteht gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 des LEntwG 
LSA aus dem Landkreis Burgenlandkreis, dem Landkreis Saa-
lekreis und der kreisfreien Stadt Halle (Saale) sowie dem Land-
kreis Mansfeld-Südharz mit den Städten Lutherstadt Eisleben, 
Arnstein, Gerbstedt, Hettstedt und Mansfeld, der Gemeinde 
Seegebiet Mansfelder Land und der Verbandsgemeinde Mans-
felder Grund-Helbra.
Gemäß Beschluss-Nr. III/04-2014 hat die Regionalversammlung 
beschlossen, die Fortschreibung der Grundsätze und Ziele der 
Raumordnung des Regionalen Entwicklungsplans Halle ent-
sprechend Kapitel 2 des Landesentwicklungsplans Sachsen-
Anhalt (LEP LSA 2010) mittels des Sachlichen Teilplans „Zentra-
le Orte, Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge sowie 
großflächiger Einzelhandel“ für die Planungsregion Halle durch-
zuführen. Das Planverfahren wurde gemäß § 7 Abs. 1 Landes-
planungsgesetz (LPlG LSA) mit der Bekanntgabe der Allgemei-
nen Planungsabsicht zur Aufstellung des Sachlichen Teilplans 
eingeleitet. Die öffentliche Bekanntmachung dazu erfolgte für 
den Burgenlandkreis in der Mitteldeutschen Zeitung mit ihren 
Ausgaben Naumburger Tageblatt, Zeitz, Nebra und Weißenfels 
am 11.06.2014, für die Stadt Halle im Amtsblatt Nr. 13/2014 am 
23.06.2014, für den Landkreis Mansfeld- Südharz im Amtsblatt 
Nr. 06/2014 am 23.06.2014 und für den Saalekreis im Amtsblatt 
Nr. 17/2014 am 05.06.2014 sowie im Amtsblatt des Landesver-
waltungsamtes Nr. 6/2014 am 17.06.2014.
Gemäß § 7 Abs. 2 LPlG wurde entsprechend Beschluss-Nr. 
IV/03-2015 der Entwurf der obersten Landesplanungsbehör-
de zur Rechtprüfung mitgeteilt. Infolge des Inkrafttretens des 
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Landesentwicklungsgesetzes erfolgte durch die oberste Lan-
desentwicklungsbehörde/ Genehmigungsbehörde (Ministerium 
für Landesentwicklung und Verkehr) keine Rechtsprüfung. Es 
wurde empfohlen, das öffentliche Beteiligungsverfahren durch-
zuführen.
Dem entsprechend hat die Regionalversammlung mit Be-
schluss-Nr. IV/11-2015 den Entwurf des Sachlichen Teilplans 
„Zentrale Orte, Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge 
sowie großflächiger Einzelhandel“ in der Planungsregion Halle 
mit Umweltbericht als Grundlage für das weitere Aufstellungs-
verfahren gebilligt und für die gesetzlich vorgeschriebenen Ver-
fahren zur öffentlichen Beteiligung nach § 10 ROG in Verbindung 
mit § 7 Abs. 5 LEntwG freigegeben.
Des Weiteren hat die Regionalversammlung mit Beschluss-Nr. 
IV/12-2015 beschlossen, den Entwurf für die Dauer von acht 
Wochen öffentlich auszulegen. Der Entwurf des Sachlichen Teil-
plans „Zentrale Orte, Sicherung und Entwicklung der Daseins-
vorsorge sowie großflächiger Einzelhandel“ in der Planungsre-
gion Halle wird neben dem öffentlichen Beteiligungsverfahren 
auch in den Kreis- und Gemeindeverwaltungen (bei Verbands-
gemeinden am Verwaltungssitz der VerbGem) der Planungsregi-
on öffentlich ausgelegt.
Er liegt daher in der Zeit

vom 25.04.2016 bis 20.06.2016
in den Kreis- und Einheitsgemeinde- bzw. Verbandsgemein-
deverwaltungen der Planungsregion Halle sowie am Dienst-
sitz der Regionalen Planungsgemeinschaft öffentlich aus.
Er kann wie folgt eingesehen werden:
in der Stadtverwaltung Halle, Technisches Rathaus, 06108 
Halle (Saale), Hansering 15, 5. Obergeschoss zu den folgen-
den Öffnungszeiten:
Montag 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Dienstag  8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch  8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Donnerstag  8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag  8:00 Uhr bis 15:00 Uhr
in der Kreisverwaltung Burgenlandkreis, Bauordnungsamt, 
06667 Weißenfels, Am Stadtpark 6, Zimmer 018 zu den fol-
genden Sprechzeiten:
Dienstag    8:30 Uhr bis 11:30 Uhr 
und 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Donnerstag:   8:30 Uhr bis 11:30 Uhr 
und 13:00 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitag:   8:30 Uhr bis 11:30 Uhr
in der Kreisverwaltung des Landkreises Mansfeld-Südharz, 
Fachbereich 1, Kreisplanung/ÖPNV, 06526 Sangerhausen, 
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22, Haus 2, Zimmer 1.03 zu 
den folgenden Sprechzeiten:
Montag: 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag:  8:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Donnerstag:  8:30 Uhr bis 15:00 Uhr
Freitag:  8:30 Uhr bis 12:00 Uhr
in der Kreisverwaltung Saalekreis, Amt für Bauordnung und 
Denkmalschutz, SG Städtebau/Raumordnung, 06217 Mer-
seburg, Kloster 5, Raum 304 zu den folgenden Sprechzeiten:
Montag:  nach Vereinbarung
Dienstag:    9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Donnerstag:    9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Freitag:  nach Vereinbarung
in der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld, Lutherstraße 9 in 
06343 Stadt Mansfeld, Haus 2 Bauamt zu den folgenden Öff-
nungszeiten:
Dienstag:   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag:    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitag:    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung

und in den übrigen Gemeindeverwaltungen der Planungsre-
gion sowie
in der Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemein-
schaft Halle, Willi-Brundert-Straße 4 in 06132 Halle (Saale), 
2. Obergeschoss, Zimmer 213 zu den folgenden Sprechzei-
ten:
Montag:    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag:   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwoch:    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag:    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag:    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Gemäß § 7 Abs. 5 LEntwG wird der Entwurf des Sachlichen Teil-
plans „Zentrale Orte, Sicherung und Entwicklung der Daseins-
vorsorge sowie großflächiger Einzelhandel“ in der Planungsre-
gion Halle mit Umweltbericht vom 30.10.2015 in das Internet 
eingestellt. Er kann unter der Adresse: www.planungsregion-
halle.de abgerufen werden.
Darüber hinaus hat die Regionale Planungsgemeinschaft mit 
Beschluss Nr. IV-12-2015 beschlossen, eine Online-Beteili-
gung zum o. g. Entwurf durchzuführen. Auf unserer Internet-
seite unter www.planungsregion-halle.de haben Sie die Mög-
lichkeit, elektronisch Ihre Stellungnahme zum Festlegungsteil 
mit Begründung, zur Zeichnerischen Darstellung und zum Um-
weltbericht abzugeben.
Innerhalb der Zeit der Auslegung vom 25.04.2016 bis 20.06.2016 
können Hinweise, Anregungen und Bedenken zum Sachlichen 
Teilplan „Zentrale Orte, Sicherung und Entwicklung der Daseins-
vorsorge sowie großflächiger Einzelhandel“ in der Planungsre-
gion Halle mit Umweltbericht vorgebracht werden. Diese sind 
schriftlich oder zur Niederschrift in einer der vorbezeichneten 
Auslegungsstellen vorzubringen oder direkt im Rahmen der On-
line-Beteiligung.
Die Hinweise, Anregungen und Bedenken müssen den Vortra-
genden erkennen lassen. Aus den Hinweisen, Anregungen und 
Bedenken soll deutlich werden, welche Interessen, Belange oder 
sonstigen Gründe den vorgesehenen planerischen Ausweisun-
gen bzw. dem Umweltbericht entgegenstehen oder von ihnen 
nicht berücksichtigt wurden bzw. ob Einwände erhoben werden.
Es wird darum gebeten, der Geschäftsstelle der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Halle die Hinweise, Anregungen und Be-
denken auch per Email an die folgende Adresse zu senden:
marek.irmer@rpgh.sachsen-anhalt.de

gez. Götz Ulrich
Vorsitzender
Regionale Planungsgemeinschaft Halle
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Mitteilungen und Informationen der Stadtverwaltung

Stellenausschreibung
In der Stadt Mansfeld ist ab sofort eine Stelle

als Mitarbeiter/in Vollstreckung in der Stadtkasse
zu besetzen.

Die Wochenarbeitszeit beträgt 30,0 Stunden. Die Entgeltzah-
lung erfolgt in der Entgeltgruppe 5 auf der Grundlage des Ta-
rifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Schwerpunkte Ihrer zukünftigen Arbeit sind:
•	 die Vollstreckung eigener Forderungen sowie im Rahmen 

der Amtshilfe, die Vollstreckung der Forderungen anderer 
Behörden nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes

•	 die	Aufgaben	sind	hauptsächlich	im	Außendienst	und	teil-
weise im Innendienst zu erledigen

Voraussetzungen sind:
•	 ein	Abschluss	als	Verwaltungsfachangestellte/r	oder	in	ei-

nem vergleichbaren kaufmännischen Ausbildungsberuf
•	 PKW-Führerschein
•	 fundierte	EDV-Kenntnisse	sowohl	in	den	kaufmännischen	

als auch in den Office-Anwendungen und in der Anwen-
dung der modernen Bürokommunikation

•	 Fachkenntnisse	im	Umgang	mit	dem	Anwenderprogramm	
für die Vollstreckung sind wünschenswert

des Weiteren erwarten wir:
•	 Teamfähigkeit,	 Koordinations-	 und	 Verhandlungsge-

schick, Selbstständigkeit bei der Erledigung der Aufga-
ben, Einsatzbereitschaft sowie Kommunikations- und 
Konfliktfähigkeit

Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterla-
gen bis zum 15.04.2016 an die
Stadt Mansfeld
z. H. Frau Jäckel
Lutherstraße 9
06343 Mansfeld
Tel.: 034782 87117
E-Mail: k.jaeckel@mansfeld.eu

BEKANNTMACHUNG

Zu Vermieten - Wohnungen

Vatterode – Dorfstraße Vatterode 9 – 2. OG, rechts
ab 01.06.2016
3 Zimmer, Küche, Bad mit Dusche und WC, Flur, Abstellraum – 
62,50 m2

bezugsfertig renoviert
Zentralheizung, WW
Nebengelass: 1 Keller und 1 Stall/Schuppen
Kaltmiete 281,25 €, zzgl. Nebenkosten 125,00 €

Vatterode – Dorfstraße Vatterode 42, EG links
ab 01.02.2016
1 Zimmer, Küche, Bad mit Dusche und WC – 29,50 m2

Nachtspeicherheizung, unrenoviert
Nebengelass: 1 Keller
Kaltmiete 121,00 €, zzgl. Nebenkosten 34,00 €

Für alle Mieteinheiten ist vor Übergabe eine Kaution in Höhe 
von 3 Kaltmieten zu entrichten.
Interessenten wenden sich bitte an: Stadt Mansfeld, Lutherstra-
ße 9, 06343 Mansfeld
Telefon: 034782 87139, Ansprechpartner: Frau Bamberg

Zu Vermieten - Gewerberäume

Großörner, Büro- und Geschäftshaus, Mansfelder Straße 21
Büroeinheit, unmöbliert, mit insgesamt 78 m2 BGF, Oberge-
schoss
Fahrstuhl vorhanden
5,00 €/m2 Kaltmiete, zzgl. 2,00 € Vorauszahlung für Heiz- und 
Nebenkosten

Büroeinheit, unmöbliert, mit insgesamt 43 m2 BGF, Oberge-
schoss
Fahrstuhl vorhanden
5,00 €/m2 Kaltmiete, zzgl. 2,00 € Vorauszahlung für Heiz- und 
Nebenkosten

Büroeinheit, unmöbliert, insgesamt 166 m2 BGF, Obergeschoss
Fahrstuhl vorhanden
5,00 €/m2 Kaltmiete, zzgl. 2,00 € Vorauszahlung für Heiz- und 
Nebenkosten

Für alle Mieteinheiten ist vor Übergabe eine Kaution in Höhe von 
2 Kaltmieten zu entrichten.

Interessenten wenden sich bitte an: Stadt Mansfeld, Lutherstra-
ße 9, 06343 Mansfeld
Telefon: 034782  87139, Ansprechpartner: Frau Bamberg

Überprüfung der Standsicherheit  
der Grabanlagen
Entsprechend § 9 der Unfallverhütungsvorschrift der Gartenbau-
Berufsgenossenschaft UVV VSG 4.7 sind Grabmale mindestens 
einmal jährlich auf ihre Standsicherheit zu prüfen.
Weil die Grabmale der Witterung und anderen Einwirkungen aus-
gesetzt sind und die Nutzung der Grabstätten und deren Pflege 
die Standsicherheit beeinträchtigen können, ist die Überprüfung 
der Standsicherheit der Grabmale in regelmäßigen Abständen 
nach der Frostperiode auszuführen.
Als Friedhofsträger haftet die Stadt Mansfeld im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht gemeinsamen mit den Nutzungs-
berechtigten der Grabstätten und den Steinmetzen mit für die 
Standsicherheit der Grabmalanlagen und ist damit zur Überprü-
fung verpflichtet.
Wir möchten hiermit bekanntgeben, dass die Überprüfung auf 
den stadteigenen und von der Stadt verwalteten Friedhöfen 
ab 11.04.2016 erfolgen wird. Nicht standsichere Grabanlagen 
werden dabei mit einem Aufkleber, der auf die Gefahr hinweist, 
versehen. Bei Grabmalen, die akut umsturzgefährdet sind, wird 
eine Sicherung vorgenommen, deren Kosten gemäß § 17 der 
Friedhofssatzung der Stadt Mansfeld vom 26.11.2012 von den 
Nutzungsberechtigten zu tragen ist.

Knispel - Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt

Zur Information!
Die Stadtverwaltung Mansfeld bleibt am 06.05.2016 aus or-
ganisatorischen Gründen geschlossen.

Gustav Voigt
Bürgermeister
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Stadt Mansfeld
zum 60. Hochzeitstag

am 05.05. Herrn Friedrich Henrich  
und Frau Christa Henrich 

OT Mansfeld
am 10.04. Herrn Kurt Busch zum 85. Geburtstag
am 10.04. Frau Jutta Michaelis zum 80. Geburtstag
am 16.04. Herrn Hans-Georg Pörner zum 70. Geburtstag
am 25.04. Herrn Gerhard Koplin zum 75. Geburtstag
am 27.04. Herrn Otto Honigmann zum 80. Geburtstag
am 28.04. Frau Marga Etzold zum 85. Geburtstag
am 07.05. Herrn Otto Sanhen zum 85. Geburtstag
am 08.05. Frau Helga Lindemann zum 80. Geburtstag
am 08.05. Herrn Franz Schöngrundner zum 75. Geburtstag
am 12.05. Frau Anna Sturm  zum 85. Geburtstag
am 13.05. Herrn Lothar Klimm zum 70. Geburtstag

OT Biesenrode
am 19.04. Frau Marlies Röse zum 75. Geburtstag
am 26.04. Herrn Gerhard Doberstau zum 75. Geburtstag
am 28.04. Frau Ilse Weidling zum 75. Geburtstag
am 02.05. Frau Grete Fügner zum 90. Geburtstag
OT Braunschwende
am 10.05. Frau Waltraud Oertel zum 85. Geburtstag 
OT Friesdorf
am 14.04. Herrn Wolfgang Pulze zum 75. Geburtstag
am 25.04. Frau Heidi Müller zum 70. Geburtstag
am 13.05. Herrn Werner Franke zum 85. Geburtstag
OT Großörner
am 10.04. Frau Roswitha Jethon zum 70. Geburtstag
am 24.04. Frau Dr. Gertrud Reger zum 80. Geburtstag
am 27.04. Herrn Siegfried Flader zum 75. Geburtstag
am 30.04. Frau Erika Kunz zum 85. Geburtstag
am 01.05. Frau Margit Hopp zum 70. Geburtstag
am 01.05. Frau Kate Meißner  zum 75. Geburtstag
am 04.05. Frau Rosmarie Binder zum 75. Geburtstag
OT Möllendorf
am 30.04. Frau Mathilde Moldenhauer zum 75. Geburtstag
am 07.05. Herrn Edmund Schilling zum 70. Geburtstag
OT Molmerswende
am 14.04. Frau Anni Jahn zum 90. Geburtstag
OT Siebigerode
am 20.04. Frau Ruth Gelbke zum 80. Geburtstag
am 27.04. Herrn Karl-Heinz Grüning zum 70. Geburtstag
am 28.04. Frau Helga Krause zum 80. Geburtstag
OT Vatterode
am 23.04. Frau Brigitte Lingesleben zum 75. Geburtstag 

Ortsteil Mansfeld-Lutherstadt

Auch in diesem Jahr präsentierten die Kinder lustige Lieder und 
Gedichte rund um den Frühling. Über eine großzügige Spende 
der Senioren in Höhe von 165 € freuten sich die Kinder und Er-
zieherinnen der Einrichtung. Der Betrag wird in Picknicktische 
für den Außenbereich und in Spielzeug investiert. An dieser Stel-
le nochmal ein herzliches Dankeschön an die Senioren und alle 
Mitwirkenden.

Bianca Schedletzky

Korrektur
Im Amtsblatt Februar stand ein Artikel von der Kita „Leimba-
cher Knirpse“.
Fälschlicherweise wurde in diesem Artikel der Inhaber der 
ÖSA Agentur in Mansfeld als Andre Richter benannt - richtig 
ist André Ulrich. 
Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Ortsteil Abberode

Frühlingsfest der Senioren in Abberode
Alljährlich zu Beginn des Frühlings verbringen die Senioren von 
Abberode einen schönen Nachmittag im Schützenhaus des 
Dorfes. Ein kleines Highlight an diesem Nachmittag war das 
Programm des Kindergartens „Sonnenblume“.
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Ortsteil Molmerswende Die Bedeutung der Straßenschilder wurden durch das Spiel 
„Mein rechter, rechter Platz ist leer“ mit umgehängten Verkehrs-
zeichen geübt. Auf einem aufgemalten Straßenplan ordneten 
die Kinder die entsprechenden Verkehrsschilder an. Mit selbst 
gefertigten Schildern für den Hof und aufgemalten Straßen trai-
nierten sie das richtige Verhalten.

Die Polizeibeamten waren erstaunt, wie viel die Kinder schon 
wussten und überreichten den zukünftigen Schulanfängern zum 
Abschluss einen Schulwegpass. Durch dieses Projekt wurden 
die Kinder für bewusstes Verhalten auf dem Schulweg fit ge-
macht. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den beiden Polizeibeamten 
für ihre Unterstützung.

Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ Vatterode
Christel Böttcher

Verkehrsteilnehmerschulung
Am Mittwoch, dem 20. April 2016, um 19.00 Uhr 
findet im Saal der Gaststätte „Zur Tenne“
in Molmerswende eine Schulung aller interessierten Ver-
kehrsteilnehmer statt.
Der Fahrlehrer Herr Bolle informiert an diesem Abend über 
aktuelle Fragen im Straßenverkehr.
Wir laden alle Verkehrsteilnehmer herzlich ein.
Alle Einwohner unserer Einheitsgemeinde sind herzlich ein-
geladen.

Hennry Strache

Ortsteil Vatterode

Projekt: Sicherheit auf dem Schulweg 
In Vorbereitung auf den Besuch von zwei Polizeibeamten der 
Polizeistation Mansfeld - Herrn Scheibe und Frau Wagner - am 
16. März 2016 erkundeten wir auf einem Beobachtungsgang 
durch Vatterode die Verkehrszeichen und „entschlüsselten“ ge-
meinsam deren Bedeutung. An mehreren Tagen bemalten wir 
die gesehenen Schilder und so hatten wir bald ein Verkehrsheft 
gestaltet. Durch das Vorlesen mehrerer Verkehsgeschichten und 
durch Gespräche über deren Inhalte festigten die Kinder ihr Wis-
sen über das Verhalten im Straßenverkehr.

Einladung zur Versammlung  
der Jagdgenossenschaft Gorenzen
Die jährliche nichtöffentliche Versammlung der Jagdgenos-
senschaft Gorenzen findet für alle Eigentümer von bejagbaren 
Grundstücken der Gemarkung Gorenzen 
am Freitag, d. 22.04.2016, um 19.30 Uhr,
im Versammlungsraum des Dorfgemeinschaftshauses statt. 
Der eventuell erforderliche Abgleich des Jagdkatasters beginnt 
um 19.00 Uhr.

Tagesordnung:
1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
3.  Feststellung der anwesenden Jagdgenossen und der vertre-

tenen Flächen
4.  Rechenschaftsbericht des Vorstandes
5.  Kassenbericht
6.  Beschlussfassung zu den Berichten
7.  Diskussion und Sonstiges

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Gorenzen

Im Auftrag
gez. Creutzburg

Einladung zur Jahreshauptversammlung der  
Jagdgenossenschaft Vatterode/Gräfenstuhl
Die jährliche, nichtöffentliche Mitgliederversammlung der Jagd-
genossenschaft Vatterode/Gräfenstuhl findet für alle Eigentümer 
von bejagbaren Grundstücken in der Gemarkung Vatterode/
Gräfenstuhl am
Dienstag, dem 19. April 2016, um 19.00 Uhr, in der  Gaststät-
te „Zur Sonne“ Mansfeld statt.
Erforderliche neue Grundstücksnachweise oder Vollmachten 
sind beim Schriftführer ab 18.30 Uhr vorzulegen.

Tagesordnung
1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
3.  Feststellung der anwesenden Jagdgenossen und der vertre-

tenen Flächen
4.  Rechenschaftsbericht des Vorstandes
5.  Rechenschaftsbericht des Kassenführers und Wahl der Kas-

senprüfer
6.  Bericht des Jagdpächters
7.  Bericht der Kassenprüfer
8.  Beschlussfassungen zu den Berichten und Entlastung des 

Vorstandes
9.  Beschlussfassung zur Verwendung des Reinerlöses
10. Neuwahl des Vorstandes 
11. Diskussion und Sonstiges

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft
gez. Körber
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Bericht aus dem Vereinsleben

20 Jahre Förderverein Bonifatiuskirche Vatterode e. V.

Am 5. März 2016, um 14.30 Uhr, feierte der Förderverein mit 
einer Festveranstaltung in der Bonifatiuskirche Vatterode sein 
20-jähriges Bestehen. Vor 20 Jahren, genau am 4. März 1996, 
beschlossen engagierte Einwohner von Vatterode, dem weiteren 
Verfall der Dorfkirche St. Bonifatius, dem Wahrzeichen unseres 
Ortes, Einhalt zu gebieten und gründeten mit 13 Mitgliedern 
einen Förderverein. In den 20 Jahren seines Bestehen hat der 
Verein, der gemeinnützigen Zwecken dient und den Denkmal-
schutz und die Denkmalpflege fördert und heute aus 35 Mit-
gliedern besteht, gemeinsam mit der Ev. Kirchengemeinde und 
dem Kirchspiel Mansfeld umfangreiche Sanierungs-, Instand-
setzungs- und Restaurierungsarbeiten realisiert.
Das waren:
-  Komplexe Sanierung und Erneuerung des Kirchturms.
- Putz- und Malerarbeiten im Altarraum und im Innern des Kir-

chenschiffs.
- Malermäßige Restaurierungen von Altar, Kanzel, Taufgestell, 

Doppelemporen mit 30 Gedenktafeln der Gefallenen des 
Zweiten Weltkrieges und des Orgelprospektes.

- Erneuerung der Kirchenschiffdecke.
- Einbau von 12 neuen Kirchenfenster und von 5 Schall- und 

2 Rundluken im Kirchturm.
- Erneuerung der Elt-Installation in der gesamten Kirche 

und Installation einer Außenbeleuchtung des Kirchturms 
mit 3 LED-Strahlern.

- Instandsetzung und Betrieb der mechanischen Weule-Turm-
uhr und der 3 Glocken im Turm.

- Anschaffung einer neuen Sakralorgel.
- Neugestaltung der Grünflächen im Kirchgarten mit Wegen, 

Treppen, rustikaler Sitzgruppe und Schaukasten.
All diese Baumaßnahmen stellen in ihrem Umfang eine große 
Wertschöpfung dar!
Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf ca. 500 TEUR aus Förder-
mitteln des Denkmalschutzes und der Dorferneuerung sowie Kre-
diten und Eigenmitteln der Kirche, und davon allein ca. 100 TEUR 
aus Spenden des Fördervereins.
Unterstützung erhielt der Verein durch ortsansässige Handwerker, 
regionale Firmen, durch Sach- und Transport-Leistungen der Ge-
meindearbeiter des OT Vatterode und durch vielfältige und zahl-
reiche ABM- und 1 EUR-Job-Maßnahmen, vor allem der KÖS.
Viele Benefizveranstaltungen im Rahmen des Projekts „Of-
fene Kirchen“ im Zusammenwirken zwischen Förderverein, 
Frauenchor und Frauenverein und der FFW Vatterode bei den 
Bonifatius-Sommerfesten, Herbstfesten zum „Tag des offenen 
Denkmals“ und den Dorfweihnachten zum 3. Advent erbrachten 
umfangreiche Spendenerlöse, die direkt in die Finanzierung der 
vom Verein veranlassten Bauaufträge einflossen.
Hervorzuheben sind hierbei allein die insgesamt 31 Chorkonzer-
te unseres Frauenchors Vatterode in der Bonifatiuskirche zu den 
Vereinsveranstaltungen.
Während der Festveranstaltung wurden Grüße und Dankeswor-
te an den Förderverein durch die Ehrengäste Pfarrer Dr. Matthias 
Paul, Superintendent Andreas Berger und dem Stellv. Ortsbür-
germeister Ralf Dammann für die geleistete Arbeit des Vereins 
übermittelt. Weitere Gratulanten waren der Frauenverein Vattero-
de, die FFw Vatterode und der befreundete Förderverein Lauren-
tiuskirche Vatterode. Der Frauenchor Vatterode, der am 19. März 
2016 ebenfalls sein 20-jähriges Bestehen feierte, überbrachte mit 
einem Chorkonzert in der Kirche musikalische Grüße.
Ein kleiner Sektempfang war dann ein würdiger Abschluss der 
Festveranstaltung. Ein großes Dankeschön an alle Mitglieder, 
Freunde und Unterstützer unseres Fördervereins für ihre lang-
jährige, stetige, ehrenamtliche Mitarbeit zum Wohle unserer Kir-
che und der gesamten Dorfgemeinschaft von Vatterode.

Manfred Rummel
Vereinsvorsitzender

Verkehrsteilnehmerschulung
Am Freitag, dem 15. April 2016, um 19.00 Uhr,
findet im Saal der Gaststätte „Brauner Hirsch“
in Hermerode eine Schulung aller interessierten Verkehrsteil-
nehmer statt.
Der Fahrlehrer Herr Bolle sowie die Regionalbereichsbeam-
ten
der Polizeistation Mansfeld Frau Wagner und Herr Scheibe  
informieren an diesem Abend über aktuelle Fragen im  Stra-
ßenverkehr und die neuen Bußgeldbestimmungen.
Wir laden alle Verkehrsteilnehmer herzlich ein.

Der Vorstand des Hermeröder Traditionsvereins

25 Jahre stark in der Region –  
AWO Sozialstation
Die Sozialstation der AWO ML Sozialdienste gGmbH mit Sitz in 
Mansfeld wurde im April 1991 gegründet. Seit dieser Zeit haben 
sich die Zahl unserer Mitarbeiter und Patienten stetig erhöht.
Vom allerersten Standort in Klostermansfeld konnte die AWO 
Sozialstation ihr Dienstleistungsgebiet stetig ausbauen. Heute 
sind die über 45 Krankenschwestern, Altenpflegerinnen, Pflege-
assistentinnen und Hauswirtschafterinnen in vielen kleinen und 
großen Orten tätig. Dazu zählen neben unserem Hauptstand-
ort Mansfeld auch Hettstedt, Gerbstedt, Lutherstadt Eisleben, 
Welbsleben, Aschersleben, Wippra und Abberode.
Unsere Kunden und ihre Angehörigen schätzen vor allem die 
fachliche Kompetenz und die persönliche, individuelle Betreu-
ung sowie die Flexibilität unserer Arbeit.
Wir sagen Danke für das entgegengebrachte Vertrauen und sind 
weiterhin gern Ihr ambulanter Pflegedienst mit Herz.

Dorfleben e. V. Möllendorf
Am Samstag, 23.04.2016 wird in Möllendorf 
und Blumerode ein Frühjahrsputz durchge-
führt.

Der Verein Dorfleben e. V. bittet alle Einwoh-
ner und Vereine sich aktiv daran zu beteiligen.
Treffpunkt ist in Möllendorf um 10.00 Uhr am 
Bürgerhaus in Blumerode um 10.00 Uhr an 
der Wartehalle. Arbeitsmaterialien sind bitte 
mitzubringen.

An das leibliche Wohl ist im Anschluss gedacht.
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Johanniterhaus empfängt gern Besuch
Die meisten Menschen freuen sich über lieben Besuch. Das ist 
auch im Johanniterhaus nicht anders. Ist ein solcher Besuch 
doch neben den vielen anderen Angeboten eine sehr willkomme-
ne Abwechslung im Alltag. Dabei geht es nicht nur um Angehöri-
ge, sondern auch Freunde, Bekannte oder ehemalige Nachbarn 
bis hin zu ehemaligen Kollegen. Oftmals haben Außenstehende 
die Vorstellung, dafür gäbe es bestimmte Besuchszeiten. Dem 
ist aber überhaupt nicht so, denn jeder Bewohner kann zu jeder 
Zeit Besuch empfangen. Zu einem Besuch gehört fast schon 
traditionell ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee. All das ist 
auch im Johanniterhaus möglich, denn die Einrichtung bietet in 
einem kleinen Kaffee/Wintergarten dies an, aber auch diverse 
kleine Snacks sind im Angebot. So entwickeln sich das kleine 
Kaffee, aber auch verschiedene Sitzecken und im Sommer der 
Garten zu Orten der Kommunikation und des Gesprächs. Die-
ses Angebot trägt aber auch dazu bei, dass die Einrichtung mit 
seinen hilfsbedürftigen alten Menschen auch Teil unserer Stadt-
gemeinde ist und selbstverständlich dazu gehört. Es ist für viele 
aber auch eine Möglichkeit einmal das Leben in einem Pflege-
heim kennen zu lernen. Also seinen Sie herzlich willkommen. Die 
Mitarbeiter und Bewohner freuen sich auf Sie!

Einrichtungsleiterin 
Undine Heisig 

Die DRK Hausnotruf und Assistenzdienste in 
Sachsen und Sachsen-Anhalt begrüßen die 
12.000. Hausnotrufteilnehmerin
Dresden, 16.03.2016
Mit den Leistungen Hausnotruf und Assistenzdienste bietet das 
Deutsche Rote Kreuz Sicherheit und Vorsorge für Menschen, die 
sich im Notfall auf schnelle Hilfe verlassen möchten.
Im Januar wurde die 12.000. Hausnotrufteilnehmerin, wohn-
haft in Magdeburg, begrüßt. Mit dem Angebot eines anderen 
Hausnotrufanbieters hat Frau Ganzer vor einigen Jahren bereits 
Erfahrungen gesammelt, den Anschluss damals jedoch nicht 
genutzt und wieder abgeschafft. Die 94-Jährige hat sich kürzlich 
nach einem Sturz im Hausflur dazu entschieden, ihre Sicherheit 
wieder selbst in die Hand zu nehmen.
Gemeinsam mit dem betreuenden Pflegedienst „Mobile Pflege 
Magdeburg“ kontaktierte sie den DRK Hausnotruf und Assis-
tenzdienst, verantwortlich für Sachsen und Sachsen-Anhalt, und 
vereinbarte ein kostenfreies Beratungsgespräch. Recht schnell 
entschied sich die rüstige Dame für die Betreuung durch den 
Hausnotruf vom Roten Kreuz: „In letzter Zeit bin ich öfter ge-
fallen, unter anderem im Hausflur. In diesen Momenten schnell 
Hilfe zu bekommen, ist doch die bessere Entscheidung für mich. 
Ich bin bereits seit vielen Jahren Fördermitglied beim Deutschen 
Roten Kreuz und habe deshalb Vertrauen.“ Frau Ganzer spart 
als DRK-Fördermitglied einen Monatsbeitrag pro Jahr.

DRK-Hausnotruf-Fachberater Herr Karaschinsky mit Frau Gan-
zer

Frau Ganzer mit ihrem Haus-
notrufknopf

Information:
Die DRK Hausnotruf und Assistenzdienste in Sachsen und 
Sachsen-Anhalt bieten seit vielen Jahren Betreuungsleistun-
gen rund um Sicherheit und Vorsorge an. Über die ambulante 
Versorgung in privaten Haushalten hinaus, werden Bewohner in 
betreuten Wohnformen, Mitglieder in Wohnungsgenossenschaf-
ten sowie Mieter von Wohnungsgesellschaften versorgt. Das 
flächendeckende Angebot mit regionalen Helfern und Depots 
zur Schlüsselhinterlegung sowie das Kooperationsnetzwerk aus 
Sozialstationen, Pflegediensten und anderen Leistungserbrin-
gern werden stetig weiter ausgebaut. Auch die Hausnotruf- und 
Servicezentrale wird regelmäßig optimiert und an aktuelle An-
forderungen angepasst. Der Einsatz hochmoderner Technik und 
vielseitiger Sensoren ermöglicht die lückenlose Versorgung mit 
Hilfe- und Betreuungsleistungen und ist gleichzeitig die Basis für 
weiterführende Angebote wie den Mobilruf und die Absicherung 
von stationären Einrichtungen und Alleinarbeitsplätzen.

Ehrenamtlich engagiert - sind Sie dabei?

Wir suchen Sie!

Sie möchten sich sozial engagieren und anderen Menschen 
alltags begleitend das Leben spürbar erleichtern und verschö-
nern?
Sie kennen bereits  jemanden in Ihrem Umfeld, der Hilfe und 
Begleitung gerne in Anspruch nehmen möchte!?
Dann sind Sie bei uns zur Alltagsbegleitung Pflegebedürftiger 
genau richtig.
Wir ermöglichen  Ihnen einen kostenfreien Grundlehrgang (20 h) 
für Alltagsbegleiter nach § 45a bis c  SGB XI. In diesem Lehr-
gang erfahren Sie alles, was ein Alltagsbegleiter wissen sollte.
Dieser findet in Sangerhausen oder bei Bedarf auch ortsnah 
statt und erstreckt sich über 3 Tage.
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Sie erhalten ein landesweit anerkanntes Abschlusszertifikat.
Ihr Betreuungseinsatz wird in Form einer Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 8 Euro/h netto honoriert.
Ebenfalls erhalten Sie  fachlich begleitete Einarbeitung und fort-
währende Weiterbildung.
Bei Fragen  und Probleme, die während Ihrer Betreuungstätig-
keit eventuell auftreten steht eine ausgebildete Altenpflegerin an 
Ihrer Seite.
Möchten Sie mehr über diese Tätigkeit wissen?
Am besten, Sie kommen einfach mal vorbei und informieren sich 
direkt vor Ort bei uns.
Fraueninitiative Sangerhausen e. V.
Karl-Marx-Straße 48/10
06526 Sangerhausen
Tel.: 03464 576504
E-Mail: fraueninitiative-sgh@gmx.de
Trauen Sie sich und seien Sie dabei im Kleinen, GROßES zu 
bewirken!

Wir freuen uns auf Sie!

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Samstag, dem 14. Mai 2016

Annahmeschluss für redaktionelle
Beiträge und Anzeigen:
Donnerstag, der 28. April 2016


